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Feuerwehrsatzung der Stadt Kirchberg �± Gegenüberstellung  
 
 

alt  neu 

 
 

§ 2 neu eingefügt  
 
(1) Brandschutz umfasst den vorbeugenden Brandschutz, die 
Brandbekämpfung als abwehrenden Brandschutz sowie die technische 
Hilfe gemäß § 2 Abs. 1 SächsBRKG. 
 

§ 2 
 
(3) Bei Gewährleistung der Erfüllung der Pflichtaufgaben entsprechend § 
16 SächsBRKG können die Ortsfeuerwehren freiwillige Aufgaben, 
insbesondere Hilfs- und Sachleistungen, mit Zustimmung des 
Stadtwehrleiters oder auf Weisung des Bürgermeisters bzw. seines 
Beauftragten übernehmen, wie: 

- die Beseitigung von Kraftstoffen, Ölen und umweltgefährdenden 
oder gefährlichen Stoffen sowie durch sie verursachte Schäden, 
deren sofortige Beseitigung möglich ist,  

- bei Straßenverkehrs- und anderen Unfällen bzw. Schadenslagen 
Hilfe zu leisten, 

- die Mitwirkung bei und die Durchführung von Räum-, Aufräum- und 
Sicherungsarbeiten, 

- Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der 
Feuerwehren gehören und/oder deren Erforderlichkeit sich auf 
Anforderung Einzelner ergibt durchzuführen. 

 

§ 2 
 
(4) Darüber hinaus kann die Feuerwehr zu sonstigen Hilfeleistungen in 
Anspruch genommen werden, wenn dadurch ihre Einsatzbereitschaft nicht 
beeinträchtigt wird. Ein Rechtsanspruch auf solche Hilfeleistungen besteht 
nicht. 
 

§ 3 
 

Die erforderliche Eignung besitzen in der Regel Personen nicht,  
 

�� die Mitglied in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als 
Organisation unanfechtbar verboten wurde oder der einem 
unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz 
unterliegt oder in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das 
Bundesverfassungsgericht nach § 46 des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat, waren, wenn 
seit der Beendigung der Mitgliedschaft fünf Jahre noch nicht 
verstrichen sind 

�� bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in den 
letzten fünf Jahren Bestrebungen einzeln verfolgt haben, die gegen 

§ 3 
 

Die erforderliche Eignung besitzen in der Regel Personen nicht,  
 

�� die Mitglied in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als 
Organisation unanfechtbar verboten wurde oder der einem 
unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt 
oder in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das 
Bundesverfassungsgericht nach § 46 des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat, waren, wenn seit 
der Beendigung der Mitgliedschaft fünf Jahre noch nicht verstrichen 
sind 

�� bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in den 
letzten fünf Jahren Bestrebungen einzeln verfolgt haben, die gegen die 
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die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind, gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche 
Zusammenleben der Völker, gerichtet sind oder durch Anwendung 
von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, eine 
solche Vereinigung unterstützt haben.  

 

verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind, gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche 
Zusammenleben der Völker, gerichtet sind oder durch Anwendung von 
Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige 
Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, eine solche 
Vereinigung unterstützt haben.  

�� den gesundheitlichen Anforderungen des aktiven Feuerwehrdienstes 
nicht mehr entsprechen  

�� unter Betreuung oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt sind, 
soweit nicht der Betreuer oder Vormund und die Gemeindewehrleitung 
zustimmen oder 

�� infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzen  

 
Der Stadtwehrleiter kann im Einzelfall festlegen, dass für den Nachweis 
der Eignung nach �i  18 Abs. 3 des SächsBRKG, ein aktuelles erweitertes 
Führungszeugnis vorzulegen ist. 
 

 § 4 Absatz 1  
 
kommt noch hinzu 
�� wenn bei Minderjährigen ein Personensorgeberechtigter seine 

Zustimmung nach �i  3 Abs. 1 schriftlich zurücknimmt 
 

§ 5 
 
(1) Die aktiven Angehörigen der Stadtfeuerwehr Kirchberg haben das 
Recht, den Stadtwehrleiter und seine Stellvertreter zu wählen. Die 
Angehörigen der Ortsfeuerwehren haben das Recht den jeweiligen 
Ortswehrleiter, seinen Stellvertreter, die Mitglieder des 
Ortsfeuerwehrausschusses sowie einen Vertreter für den 
Stadtfeuerwehrausschuss zu wählen. 
 

§ 5 
 
(1) Die aktiven Angehörigen der Stadtfeuerwehr Kirchberg ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr und die Alters- und Ehrenabteilung der 
Feuerwehr haben das Recht, den Stadtwehrleiter, die Stellvertreter, die 
Mitglieder des Stadt- und Ortsfeuerwehrausschuss, den Ortswehrleiter, 
seinen Stellvertreter sowie einen Vertreter für den 
Stadtfeuerwehrausschuss zu wählen. 
 

 § 4 Absatz 5 
 
kommt noch hinzu 
- die Änderungen persönlicher Daten wie Handynummer, Kontonummer, 

E-Mailadresse und Wohnanschrift unaufgefordert dem Wehrleiter 
mitzuteilen 
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§ 6 

 
(4) Die Mitglieder der Ortsfeuerwehrausschüsse wählen die 
Jugendfeuerwehrwarte und der Stadtfeuerwehrausschuss den 
Stadtjugendfeuerwehrwart, den Stadtkinderfeuerwehrwart und ihre Stellvertreter 
auf die Dauer von 5 Jahren entsprechend der Festlegungen in § 15. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Jugendfeuerwehrwarte und der Kinderfeuerwehrwart muss 
Angehöriger der aktiven Abteilung der Stadtfeuerwehr sein und neben 
feuerwehrspezifischen Kenntnissen über ausreichende Erfahrungen im Umgang 
mit Jugendlichen verfügen. Sie müssen ihre Qualifikation innerhalb von 2 Jahren 
ggü. der Stadtwehrleitung nachweisen. Dieser Nachweis erfolgt insbesondere 
durch die Absolvierung der notwendigen Lehrgänge. Er vertritt die 
Jugendfeuerwehr nach außen. Für den Stadtjugendfeuerwehrwart und den 
Stadtkinderfeuerwehrwart und ihre Stellvertreter gelten die Festlegungen 
entsprechend. 
 

§ 6 
 
(4) Die Jugendfeuerwehrwarte und der Kinderfeuerwehrwart muss Angehöriger 
der aktiven Abteilung der Stadtfeuerwehr sein und neben feuerwehrspezifischen 
Kenntnissen über ausreichende Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen 
verfügen. Sie müssen ihre Qualifikation innerhalb von 2 Jahren ggü. der 
Stadtwehrleitung nachweisen. Dieser Nachweis erfolgt insbesondere durch die 
Absolvierung der notwendigen Lehrgänge. Er vertritt die Jugendfeuerwehr nach 
außen. Für den Stadtjugendfeuerwehrwart und den Stadtkinderfeuerwehrwart 
und ihre Stellvertreter gelten die Festlegungen entsprechend. 
 
(5) Der Jugendfeuerwehrwart wird durch den Stadtwehrleiter bis auf Widerruf 
bestellt. Der Jugendfeuerwehrwart ist Mitglied der Feuerwehr und muss neben 
�G�H�P�� �/�H�K�U�J�D�Q�J�� �Ä�7�U�X�S�S�I�•�K�U�H�U�³�� �X�Q�G�� �-�X�J�H�Q�G�I�H�X�H�U�Z�H�K�U�Z�D�U�W�� �•�E�H�U�� �D�X�V�U�H�L�F�K�H�Q�G�H��
Erfahrungen im Umgang mit Jugendlichen verfügen. Er vertritt die 
Jugendfeuerwehr nach außen. 
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Feuerwehr gebühren satzung der Stadt Kirchberg �± Gegenüberstellung  
 

alt  neu 

§ 2  
 
(1) Diese Satzung gilt für Leistungen der Stadtfeuerwehr im Sinne der §§ 2 Abs. 
1, 6, 16 Abs. 1, 22, 23 und 69 des SächsBRKG sowie für Tätigkeiten der 
Feuerwehr auf der Grundlage der jeweils gültigen Feuerwehrsatzung der Stadt 
Kirchberg. 
 
 
(2)Als Leistung gilt auch das Ausrücken der Feuerwehr bei missbräuchlicher 
Alarmierung und bei Fehlalarmierung durch automatische Brandmeldeanlagen. 
Die Kostenpflicht besteht auch dann, wenn die Leistung der Feuerwehr am 
Einsatzort nicht mehr erforderlich ist, weil die Alarmierung widerrufen worden ist 
oder der Anlass für die Leistung nicht oder nicht mehr besteht. 

§ 2  
 
(1) Diese Satzung gilt für Leistungen der Stadtfeuerwehr im Sinne der §§ 2, 14 
Abs. 1, 22, 23 und 69 des SächsBRKG sowie für Tätigkeiten der Feuerwehr auf 
der Grundlage der jeweils gültigen Feuerwehrsatzung der Stadt Kirchberg. 
 
 
(2)Als Leistung gilt auch das Ausrücken der Feuerwehr bei missbräuchlicher 
Alarmierung und bei Fehlalarmierung durch automatische Brandmeldeanlagen 
sowie die im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes gem. § 2 Abs. 1 
SächsBRKG erbrachten Leistungen. Die Kostenpflicht besteht auch dann, wenn 
die Leistung der Feuerwehr am Einsatzort nicht mehr erforderlich ist, weil die 
Alarmierung widerrufen worden ist oder der Anlass für die Leistung nicht oder 
nicht mehr besteht. 
 

§ 3  
 
(1) Für Pflichtleistungen der Stadtfeuerwehr Kirchberg wird gemäß § 69 Abs. 2 

SächsBRKG und § 22 SächsBRKG in Verbindung mit § 17 SächsFwVO 
Kostenersatz verlangt. Zum Kostenersatz ist verpflichtet 

 

a) der Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich, grob 
fahrlässig herbeigeführt hat,  

b) der Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb eine 
Kraft-, Schienen-, Luft-, oder Wasserfahrzeuges entstanden ist,  

c) der Eigentümer, Besitzer oder Betreiber, wenn der Einsatz auf einem 
Grundstück oder durch eine Anlage mit besonderem Gefahrenpotenzial 
erforderlich geworden ist, 

d) diejenige Person, in deren Interesse eine Brandsicherheitswache gestellt 
wird, 

e) Brandverhütungsschauen,  
f) derjenige, der wider Wissen oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der 

Tatsachen die Feuerwehr alarmiert  
g) der Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, wenn durch die 

Anlage ein Fehlalarm ausgelöst wird 
 

h) die Gemeinde, der im Rahmen eines Einsatzes nach § 14 Absatz 1 
SächsBRKG Hilfe geleistet worden ist, sofern keine anderen 
Vereinbarungen bestehen oder getroffen werden. 

 

§ 3  
 
(1)Für Pflichtleistungen der Stadtfeuerwehr Kirchberg wird gemäß § 69 Abs. 2 
SächsBRKG und § 22 SächsBRKG in Verbindung mit § 17 SächsFwVO 
Kostenersatz verlangt. Zum Kostenersatz ist verpflichtet 
 

a) der Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich, grob 
fahrlässig herbeigeführt hat,  

b) der Fahrzeughalter, Eigentümer oder Besitzer, wenn die Gefahr oder der 
Schaden beim Betrieb eine Kraftfahrzeuges, Anhängerfahrzeuges, 
Sattelaufliegers oder Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuges, 
einschließlich darauf verlasteter Großraumbehälter, entstanden ist,  

c) der Betreiber eines automatischen Notrufsystems oder der Halter, 
Eigentümer, oder Besitzer eines Kraftfahrzeugs oder Schienen-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugs, über das ein automatischer Notruf insbesondere: 

�¾ durch ein auf dem 112-Notruf basierendes bordeigenes eCall-System oder 
einen eCall über Drittanbieter-Dienste im Sinne von Artikel 3 Nummer 1 und 
10 der Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2015 über Anforderungen für die Typgenehmigung zur 
Einführung des auf dem 112-Notruf basierenden bordeigenen eCall-Systems 
in Fahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 123 vom 
19.5.2015, S. 77) oder 

�¾ durch ähnliche Dienste ausgelöst wird, wenn technisch bedingte 
Falschalarme oder böswillige Alarme im Rahmen eines bordeigenen 
Notrufsystems in Fahrzeugen übermittelt werden, 

d) der Eigentümer, Besitzer oder Betreiber, wenn der Einsatz auf einem 
Grundstück oder durch eine Anlage mit besonderem Gefahrenpotenzial 
erforderlich geworden ist, 
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e) der Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, wenn durch die 
Anlage ein Falschalarm ausgelöst wird oder das bestimmungsgemäße 
Auslösen der Brandmeldeanlage auf Fehler in der Planung oder Errichtung 
der Anlage zurückzuführen ist, 

f) diejenige Person, die wider besseres Wissen oder infolge grob fahrlässiger 
Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert, oder die Alarmierung 
durch eine automatische Alarmierungsanlage ungeprüft weiterleitet, 

g) diejenige Person, in deren Interesse eine Brandsicherheitswache gestellt 
wird, 

h) die Gemeinde, der im Rahmen eines Einsatzes nach § 14 Absatz 1 
SächsBRKG Hilfe geleistet worden ist, sofern keine anderen 
Vereinbarungen bestehen oder getroffen werden. 

 
§ 4 

 
(1) Der Kostenersatz wird nach dem jeweils gültigen Kosten- und 
Gebührenverzeichnis für Leistungen der Feuer-wehr berechnet. Das Kosten- 
und Gebührenverzeichnis ist Anlage und Bestandteil der 
Feuerwehrgebührensatzung. 
 
(2) Der Kostenersatz wird nach Zeitaufwand (Einsatzzeit), Art und Anzahl 
des in Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge, der Geräte, 
Ausrüstungsgegenstände und des Materials berechnet. Die Kostensätze 
beinhalten die Kosten für die auf den Fahrzeugen verlasteten Geräten. 
 
(3) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeug beginnt mit der 
Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit Beginn des 
folgenden Einsatzes, spätestens jedoch mit der Herstellung der 
Einsatzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken ins Gerätehaus. Für 
angefangene Stunden werden bis 30 Min. die halben, im Übrigen die ganzen 
Stundenkosten erhoben. Abweichend davon beinhaltet der Zeitansatz beim 
vorbeugenden Brandschutz die Kontroll- und Beratungszeit, die Vor- und 
Nachbereitungszeit und bei Ortsbegehungen die Hin- und Rückfahrzeit. 
 
(4) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personal, 
Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegen-ständen besondere Kosten, so 
sind sie zusätzlich zu denjenigen nach Abs. 2 und 3 zu erstatten, sofern sie dort 
nicht enthalten sind. Kosten für Ersatzbeschaffungen bei Unbrauchbarkeit oder 
Verlust sind nur zu erstatten, so-weit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden 
trifft. Für die bei kostenerstattungspflichtigen Hilfeleistungen ver-brauchten 
Materialien, soweit sie nicht Bestandteil der kalkulierbaren Sätze sind, werden 
die jeweiligen Selbst-kosten zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 
10 % berechnet. 
 
(5) Kostenersatz wird nur in dem Umfang vom Kostenschuldner gefordert, 
wie Personal und Gerät zum Einsatz gekommen sind. Wird mehr Personal und 
Gerät am Einsatzort bereitgestellt als tatsächlich erforderlich und hat der 

§ 4 
 
(1) Der Kostenersatz wird nach dem jeweils gültigen Kostenverzeichnis für 
Leistungen der Feuerwehr berechnet. Das Kostenverzeichnis ist Anlage 
Bestandteil der Feuerwehrgebührensatzung. 

 
(2) Der Kostenersatz wird nach Zeitaufwand, in Stundensätzen für Einsatzkräfte 
und Feuerwehrfahrzeuge nach § 69 Absatz 5 bis 8 SächsBRKG erhoben. Die 
Stundensätze werden minutenweise abgerechnet. Die Kostensätze der 
Fahrzeuge beinhalten die Kosten für alle auf den Fahrzeugen verlasteten Geräte 
und sind gemäß Anlage 5 zu § 69 Sächs. BRKG festgeschrieben. 

 
(3) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeug beginnt mit der 
Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit Beginn des 
folgenden Einsatzes, mit Erklärung des Einsatzleiters oder der Einsatz-leiterin 
über das Ende des Einsatzes oder mit der Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft.  

 
(4) Für Leistungen, die nicht in den §§ 22 und 69 SächsBRKG geregelt sind, 
kann Kostenersatz abweichend vom Kostenverzeichnis vertraglich vereinbart 
werden. Der Auftrag für diese Leistungen soll schriftlich erfolgen. 

 
(5) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Personal, 
Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen Dritter zusätzliche Kosten, 
so sind diese zusätzlich zu den Kosten nach § 3 Abs. 1 zu erstatten. Kosten für 
Ersatzbeschaffungen bei Unbrauchbarkeit oder Verlust sind nur zu erstatten. Die 
bei kostenerstattungspflichtigen Hilfeleistungen verbrauchten Materialien werden 
berechnet. 

 
(6) Kostenersatz wird nur in dem Umfang vom Kostenschuldner gefordert, wie 
Personal und Gerät zum Einsatz gekommen sind. Wird mehr Personal und 
Gerät am Einsatzort bereitgestellt als tatsächlich er-forderlich und hat der 
Kostenschuldner dies zu vertreten, können auch für das nicht erforderliche 
Personal und Gerät Kosten verlangt werden. 
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Kostenschuldner dies zu vertreten, können auch für das nicht erforderliche 
Personal und Gerät Kosten verlangt werden. 
 
(6) Für Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von benachbarten 
Gemeinden oder durch Werksfeuerwehren entstehen, werden unabhängig von 
dieser Satzung Kosten in der Höhe verlangt, wie sie der Gemeinde Hartmanns-
dorf in Rechnung gestellt werden. 
 

(7) Für Leistungen, die durch Hilfeleistungen von benachbarten Gemeinden oder 
durch Werksfeuerwehren entstehen, werden unabhängig von dieser Satzung 
Kosten in der Höhe verlangt, wie sie der Stadt Kirchberg in Rechnung gestellt 
werden. 

§ 5 
 
(1) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung wird 

�� in den Fällen des § 3 Abs. 1 Buchstaben a) und g) vom Verursacher 
bzw. Betreiber einer automatischen Brandmeldeanlage, 

�� in den Fällen des § 3 Abs. 1 Buchstaben Absatz 1 Buchstaben b) und c) 
vom Halter des Fahrzeuges bzw. Eigentümer, Besitzer oder Betreiber 
der Anlage, 

�� in den Fälle des § 3 Abs. 1 Buchstaben d) und e) vom Veranstalter oder 
Einrichtungsträger und 

�� in den Fällen des § 3 Abs. 1 Buchstabe h) von der Gemeinde, der im 
Rahmen eines gemeindeübergreifenden Einsatzes nach § 14 Abs. 1 
Hilfe geleistet worden ist, 

verlangt. 
 
(2) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 2 dieser Satzung wird von den im 
§ 69 Abs. 3 SächsBRKG genannten Personen verlangt. 
 
(3) Wer Leistungen gemäß § 3 Abs. 3 dieser Satzung in Anspruch nimmt, hat 
den vereinbarten Kostensatz zu bezahlen. 
 
(4) Kosten-/Gebührenersatz nach § 3 Abs. 4 dieser Satzung werden 

�� in den Fällen des § 3 Abs. 4 Buchstaben a)  vom Halter des 
Fahrzeuges, 

�� in den Fällen des § 3 Abs. 4 Buchstaben b) und c) vom Halter des 
Fahrzeuges bzw. Eigentümer, Besitzer oder Betreiber der Anlage oder 
Grundstückseigentümer, 

�� in den Fällen des § 3 Abs. 4 Buchstabe d) vom Grundstückseigentümer, 
�� in den Fällen des § 3 Abs. 4 Buchstabe e) und f) vom Anfordernden 

verlangt. 
 
(5) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(6) Von der Erhebung des Kostenersatzes bzw. der Gebühren kann ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn die vollständige Erhebung im Einzelfall 
eine unbillige Härte darstellt. 

§ 5 
 
 

(1) Zum Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung sind die in 
§ 69 Abs. 2 SächsBRKG und in § 17 SächsFwVO genannten Personen 
verpflichtet. 

 

(2) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 2 dieser Satzung wird von den im 
§ 69 Abs. 3 SächsBRKG genannten Personen verlangt. 

 

(3) Wer Leistungen gemäß § 3 Abs. 3 dieser Satzung in Anspruch nimmt, hat den 
vereinbarten Kostensatz zu bezahlen. 

 

(4) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 

(5) Von der Erhebung des Kostenersatzes bzw. der Gebühren kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, wenn die vollständige Erhebung im Einzelfall 
eine unbillige Härte darstellt. 
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TOP 4 - Umsetzung der Grundsteuerreform in der Stadt Kirchberg/ hier:
Satzung zur Erhebung der Grundsteuer ab 01. Januar 2025
(Hebesatzsatzung) 
Beschlussvorlage wird nachgereicht

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4
TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

Seite 35 von 52Stadtratssitzung der Stadt Kirchberg



 
TOP 5 - 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung und die
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Leichenhallen der Stadt
Kirchberg vom ... 
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TOP 6 - Informationsvorlage zur Abrechnung 2023 der
Wohneigentumsverwaltung der in der KWG mbH verwalteten
Wohnungen der Stadt Kirchberg  
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TOP 7 - Annahme von Spenden gem. § 73 Abs. 5 SächsGemO 
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Aufstellung zum Beschluss

Jahr: 2024  

Zeitraum: 01.01.2024 bis 28.10.2024  

Spendenbescheinigung Stadt Kirchberg 

lfd. Nr. Zuwendungsgeber Zuwendungsbetrag Datum der Zuwendung Verwendungszweck Art der Zuwendung Bezeichnung
4 Bund der Selbständigen Rödelbach e.V. 682,10 € 21.10.24 Spende Berufsmesse Kirchberg Geldspende Überweisung

Summe: 682,10 € Stand: 28.10.2024

Seite 1
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TOP 8 - Anregungen und Mitteilungen - öffentlich 
Die Tagesordnungspunkte 9 - 12 werden nichtöffentlich behandelt
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